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► Nr.  VO/2015/02396
öffentlich

Lübeck, 13.02.2015
Bericht 

Verantwortliche Bereiche:
2.500 - Soziale Sicherung

Bearbeitung: Matthias Wulf (E-Mail: matthias.wulf@luebeck.de Telefon: 122 - 5170)

Bericht zum aktuellen Sachstand "Vereinheitlichung der Tarif- und 
Ermäßigungsstrukturen" Bürgerschaftsbeschluss vom 18.09.14 
Pkt. 10.20 mit VO Nr. 01969
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

18.02.2015 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
03.03.2015 Ausschuss für Soziales Öffentlich zur Kenntnisnahme
05.03.2015 Jugendhilfeausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
09.03.2015 Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege Öffentlich zur Kenntnisnahme
19.03.2015 Schul- und Sportausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
24.03.2015 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
26.03.2015 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Die Bürgerschaft nimmt den Bericht über den aktuellen Sachstand zur Umsetzung des 
Bürgerschaftsbeschlusses vom 18.09.14 mit VO Nr. 01969 zustimmend zur Kenntnis.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Jobcenter – zustimmend
Fachbereich 4 - zustimmend
Fachbereich 3 - zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: Werden im weiteren Verfahren hinsichtlich 

des Layouts der LübeckCard einbezogen.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch: 
Bürgerschaftsbeschluss 

Finanzielle Auswirkungen: Nein
X Ja 

Mindereinnahmen, soweit nicht dem 
Umsetzungsvorschlag des FB 4 (unter lfd. 
Nr. 3 des Berichts) gefolgt wird, bei den 
teilnehmenden städtischen Einrichtungen des 
FB 4 – siehe hierzu beigefügte Anlagen

1 von 22 in Zusammenstellung



Seite: 2/2

Bericht:
Siehe Anlage 1

Anlagen :
1. Bericht

2. Anspruchsberechtigte und mögliche Ausgabestellen

3. bis 7. Tabellen Fachbereich 4

Senator/in Sven Schindler
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           Anlage 1 
 
 
 
 
Vereinheitlichung der Tarif- und Ermäßigungsstrukturen (LübeckCard) 
Bürgerschaftsbeschluss vom 18.09.14 Pkt. 10.20 mit VO Nr. 01969 
Bericht zum Stand der Umsetzung 
 
 
Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 18.09.14 Pkt.10.20 mit VO Nr. 01969 
nachfolgenden Beschluss gefasst:  
 

Vereinheitlichung der Tarif- und Ermäßigungsstrukturen 
 
1. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt werden die sozialpolitischen Ermäßigungsangebote 
durch Karten und Pässe bei der Hansestadt Lübeck zu einer einheitlichen  
Lübeck-card zusammengefasst. 
2. Die Umsetzung erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren wie in dem beiliegenden 
Bericht beschrieben. Die Umsetzung der Stufe 1 ist spätestens bis März 2015 
umzusetzen. Die weitere Umsetzung soll bis spätestens März 2016 erfolgen. 
3. In der ersten Umsetzungsstufe werden der ‚Lübeck-Pass’, der ’Senioren- und 
Freizeitpass’ und die Familienkarte zu einer einheitlichen Lübeck-card 
zusammengefasst. 
4. Die Lübeck-card gilt für jeweils ein Kalenderjahr zu einem Preis von 20 €; für 
Sozialleistungsbezieherinnen und –bezieher, Inhaber der Ehrenamtskarte und der 
Juleica ist sie kostenfrei. 
5. In Verbindung mit den jeweiligen Preistarifen der städtischen Kultur-, Freizeit- und 
Bildungseinrichtungen sind damit Vergünstigungen und Angebote für Lübecker 
Familien (bis zu 2 Erwachsene mit eigenen minderjährigen Kindern in gemeinsamer 
Nutzung), Senioren (über 65-jährigen Lübeckerinnen und Lübecker) und 
Sozialleistungsbezieherinnen und –bezieher vorzusehen. 
6. Die Entgeltordnungen und Preistarife der städtischen Einrichtungen sind 
entsprechend anzupassen.  
7. Bei der Ausgabe der Lübeck-Card ist eine Personalisierung der Karte 
sicherzustellen. 

 
Die Umsetzung des o.g. Bürgerschaftsbeschlusses wurde in der Federführung dem Bereich 
2.500 Soziale Sicherung übertragen. Unter Einbeziehung des Jobcenters, der zuständigen 
Abteilungen des Bereiches Soziale Sicherung und des Fachbereiches 4 wurde eine 
Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der konkreten Umsetzung installiert. Im Laufe der 
Umsetzung wurde auch der Fachbereich 3 einbezogen. 
 
Nachfolgend die bislang erarbeiteten Ergebnisse. 
 
 
1, Erste Umsetzungsstufe 
 
Die erste Stufe könnte im Frühjahr 2015 umgesetzt werden: Dies würde die 
Zusammenführung des Lübeck-Passes, Senioren- und Freizeitpasses und der Familienkarte 
in eine LübeckCard umfassen. Der Fachbereich 4 weist in diesem Zusammenhang auf 
folgenden Punkt hin: Um den Lübecker  Museen eine Kundenbindung auch bei den Familien 
zu  ermöglichen, welche die LübeckCard nicht erwerben können (TouristInnen), ist neben 
der Familienermäßigung durch die LübeckCard auch eine Ermäßigung für Familien ohne 
Anspruchsberechtigung auf die LübeckCard vorzusehen. Das Nähere ist in der 
anzupassenden Entgeltordnung zu regeln.  
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Zur ersten Umsetzungsstufe müssen grundsätzliche Punkte und eine Fülle von Detailfragen 
geklärt werden (s.u.). 
 
 
2. Anspruchberechtigte 
 
Die verschiedenen Gruppen der Anspruchsberechtigten sowie die Anzahl der 
Anspruchsberechtigten ergeben sich aus den ersten beiden Spalten der beigefügten Tabelle 
(siehe Anlage 2). Die Anzahl der Anspruchsberechtigten der laufenden Ziffer 1. bis 14. liegt 
insgesamt bei ca. 53 000. Zu der Anzahl der Anspruchberechtigten durch Verkauf bzw. 
Ausgabe im Ermessen gemäß Ziffer 15.-17. der beigefügten Tabelle  kann keine 
Einschätzung getroffen werden, so dass zu den 53.000 Leistungsberechtigten eine 
unbestimmte Anzahl von LübeckCard’s noch hinzuzurechnen ist.  
Im Vergleich zum Lübeck-Pass, Senioren- und Freizeitpass und zur Familienkarte hat sich 
die Zahl der Anspruchsberechtigten, die die Karte einkommensabhängig erhalten können, 
jedoch nicht wesentlich verändert.  
Hinzu gekommen sind als größte Gruppen die WohngeldempfängerInnen und die 
EmpfängerInnen von Kinder- und Jugendhilfe.  
 
Aus praktischen Gründen sollte aus Sicht der Arbeitsgruppe  bei bedürftigkeitsab-
hängiger Ausgabe der Lübeck-Card jede anspruchsberechtigte Person bzw. jede 
Person in Bedarfsgemeinschaften selbst eine Karte erhalten (Beispiel Familie mit 2 
Kindern: 1 Kind will in die Schwimmhalle, das andere zur selben Zeit in die 
Bibliothek). Der Lübeck-Pass wurde aus diesem Grund an jede 
anspruchsberechtigte Person in Bedarfsgemeinschaften ausgegeben. Die 
Überlegungen der Arbeitsgruppe würden im Widerspruch zu Pkt. 5 des 
Bürgerschaftsbeschlusses stehen. 
 
 
3. Ermäßigungsgeber und Angebote 
 
Ca. 60 bisherige Ermäßigungsgeber, Angebote und Partner aus dem Lübeck-Pass und dem 
Senioren- und Freizeitpass wurden angeschrieben mit der Frage, ob sie mit ihrem Angebot 
auch in der LübeckCard vertreten sein möchten. Die kommerziellen Angebote aus dem 
Senioren- und Freizeitpass wurden dabei nicht mehr berücksichtigt und werden in der 
LübeckCard nicht mehr vertreten sein. 
 
Die Ermäßigungen sollen dabei gemäß Bürgerschaftsbeschluss vor allem Kultur-, Bildungs- 
und allgemeine Freizeitangebote städtischer und anderer Einrichtungen umfassen. Den 
Angeboten des Fachbereiches 4 kommt dabei erfahrungsgemäß eine besondere Bedeutung 
zu. 
 
Ermäßigungsangebote der Kultur- und Bildungseinrichtungen im Fachbereich 4 
 
Sozial- und bildungspolitische Initiativen, die das Potential haben, vermehrt Besuchern die 
Kultur- und Bildungsangebote des Fachbereichs zugänglich zu machen und die Schwelle für 
regelmäßige, wiederkehrende Besuche möglichst niedrig zu gestalten werden von den 
Bereichen des Fachbereich 4 ausdrücklich begrüßt 
Bei der konkreten Ausgestaltung solcher Initiativen und Angebote im Rahmen der einzelnen 
Entgeltordnung, so auch der LübeckCard,  ist jeweils abzuwägen und sorgfältig zu 
kalkulieren, welche Aufwendungen und absehbaren Einnahmeverluste mit der Umsetzung, 
trotz möglicherweise vermehrten Besucherzahlen, verbunden sind und in welcher Höhe 
diese noch mit den kurzfristigen wirtschaftlichen Zielen und Vorgaben des betroffenen 
Bereichs vereinbar sind. Dies muss immer wieder neu ausgelotet und überprüft werden.  
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Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass  sozialpolitische Fördermaßnahmen eine 
gesamtstädtische Aufgabe sind, deren Finanzierung nicht den einzelnen Einrichtungen 
zugewiesen werden kann sondern über den jeweiligen städtischen Zuschuss entsprechend 
der nachgewiesenen Einnahmeausfälle auszugleichen sind. 
.  
Mit Blick auf die begrenzten finanziellen Rahmenbedingungen einer 
Konsolidierungskommune wie Lübeck wurden deshalb zur Entscheidungsvorbereitung der 
Bürgerschaft für die Einführung der LübeckCard  in den Einrichtungen des FB 4 
Entgeltermäßigungs-Varianten in unterschiedlicher Höhe kalkuliert und in ihren 
Auswirkungen auf die absehbare Einnahmeentwicklung des Bereichs/ im Betriebsergebnis 
dargestellt (Berechnungsübersichten siehe Anlage). 
Dabei wurde berücksichtigt, dass bei den derzeit geltenden Preisnachlässen, die künftig mit 
der LübeckCard zusammengefasst werden sollen,  unterschiedliche Reduzierungen des 
Eintritts vorgesehen sind – von in der Regel 50% für die Lübeck-Pass-Inhaber bis 10% für 
diejenigen, die berechtigt sind, in den Museen eine Familienkarte zu lösen.  
 
Zum Vergleich wurde deshalb auf der Grundlage der bisherigen jährlichen Anzahl der 
Besucher herkömmlicher  Ermäßigungssätze/der künftig zusammengefassten Zielgruppen 
jeweils 10%, 30%, sowie 50% Ermäßigung für die jeweilige Einrichtung durchkalkuliert. 
Zudem wurde errechnet und ebenfalls ausgewiesen, wie hoch die jeweils benötigte Anzahl 
der künftigen Besucher mit LübeckCard sein müsste, um durch die Einnahmen aus dem 
Verkaufspreis die Einnahmeausfälle aus den Entgelt-Ermäßigungen zu kompensieren. 
 
In der Auswertung wurde deutlich, dass  

• der Preis für die käuflich zu erwerbende LübeckCard deutlich höher ausfallen müsste 
als bisher beschlossen; 

• für reine Bildungseinrichtungen wie Stadtbibliothek und Vhs die Zusammenfassung 
der Zielgruppen und Ermäßigungstatbestände ein unvertretbar hohes Risiko birgt, die 
bisher besonders relevanten Zielgruppen eventuell nicht mehr zu erreichen bzw. nur 
noch mit betrieblich nicht mehr darstellbaren Einnahme-Einbußen; 

• auf das Tarifsystem des Theaters, mit seinen unterschiedlichen Platzgruppen die 
Rabattierung der LübeckCard so nicht anwendbar ist und zudem ausdrücklichen 
Entscheidungen von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung widerspricht (siehe 
Ausführungen hierzu in der Anlage); 

• bei Freizeiteinrichtungen wie dem Bäderbetrieb die Umsetzung von Vergünstigungen 
für die LübeckCard-Inhaber im Rahmen des Preistarifs nur schwer realisierbar ist. 

 
Unter Beachtung der dargestellten Schwierigkeiten wird sich der Fachbereich Kultur und 
Bildung in einer Weise beteiligen, die den Bürgern Vergünstigungen und den Einrichtungen 
keine Verluste bringen wird. 
Für einen Einstieg in das gewünschte sozial- und bildungspolitische Instrument LübeckCard 
zu ermöglichen wird deshalb vorgeschlagen, im ersten Schritt jedem/ jeder LübeckCard-
InhaberIn ein einrichtungsspezifisches besonderes Vergünstigungsangebot zu machen, das 
zusätzlich zum bestehenden Tarif eingeführt wird: 
 

• Bibliothek: ein um 30% ermäßigter Tagesausweis => gültig am Entleihtag für die 
regulären Ausleihfristen (2-4 Wochen) zum Preis von 2 Euro (regulär 3€), ergänzend 
zum bestehenden Preistarif; 

• In den ersten beiden Stunden der Öffnungszeit des Schwimmbades nach 
ausschließlich schulischer Nutzung für LübeckCard-InhaberInnen ein Preisnachlass 
von 30% ebenfalls zum bestehenden Preistarif, 

• Vhs: alle Vortragsveranstaltungen zum jeweils ermäßigten Preistarif für LübeckCard- 
InhaberInnen – zusätzlich zum bestehenden Preistarif 
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• Theater: es wird geprüft,  künftig, neben den bestehenden Ermäßigungen, Karten 
bestimmter Preisgruppen, die bis zum Vortag der Aufführung nicht verkauft sind, für 
LübeckCard-InhaberInnen vergünstigt abzugeben. 

 
Mit diesen Angeboten schlägt der Fachbereich Kultur und Bildung vor, den Einstieg in die 
LübeckCard zu starten und erste Erfahrungen mit der Nutzung zu machen. Wie vorgesehen 
kann dann im Rahmen einer Auswertung nach einem Erprobungszeitraum von 2 Jahren 
erneut über die Ausgestaltung entschieden werden. 
 
Weitere Ermäßigungsangebote 
 
Es liegen bisher erst von der Hälfte der angeschriebenen nichtstädtischen 
Ermäßigungsgeber, die bislang im Lübeck-Pass und dem Senioren- und Freizeitpass 
vertreten waren, Rückmeldungen vor. (9 Absagen, 11 tatsächliche Ermäßigungsangebote 
sowie 11 Hinweise auf kostenlose Angebote zur Teilhabe an der Gesellschaft von den 
Wohlfahrtsverbänden etc. Stand 29.01.15).  
 
Die Zurückhaltung  wird vor allem mit der großen Zahl der Anspruchberechtigten und den 
Personengruppen, die die LübeckCard einkommensunabhängig käuflich erwerben können 
(Erwachsne/r mit minderjährigen Kind/ern und SeniorInnenen ab 65 Jahre), begründet.   
Bei einigen Ermäßigungsgebern hat sich gezeigt, dass diese ihre Angebote nicht für 
LübeckCard-InhaberInnen öffnen wollen, die die Card einkommensunabhängig käuflich 
erworben haben. In diesem Zusammenhang könnte über eine Kontingentierung des 
Verkaufs der LübeckCard nachgedacht werden. 
 
Besonders deutlich wird die Problematik im Zusammenhang mit der Lübecker Tafel, bei der 
bislang für Lübeck-Pass-InhaberInnen die Abgabe von gespendeten Lebensmitteln gewährt 
wurden. Die Ermäßigung setzte bisher automatisch also einen Leistungsbezug voraus. Der 
Bereich Soziale Sicherung wird hierfür eine geeignete Lösung erarbeiten.  
 
 
4. Form der LübeckCard und Info-Flyer 
 
In Bezug auf die Form der Karte bestand Einvernehmen, diese zunächst unter 
Berücksichtigung des Zeitmangels als personalisierte Karte aus kartoniertem Papier 
(Scheckkartengröße) auszugeben.  
Im zweiten Umsetzungsschritt wird geprüft werden, ob die LübeckCard entsprechend einer 
digitalen Scheck-Karte ausgestaltet werden kann. Hier werden  Verfahren der Sozialkarten-
Systeme favorisiert, wie sie bereits in einigen Kommunen (KielCard, FamilienCard Stuttgart) 
im Einsatz sind.  
Diese Form der LübeckCard wäre für alle Beteiligten flexibler und praktikabler in der Nutzung 
und wahrscheinlich mit einem geringeren personellen Aufwand umzusetzen. Allerdings 
wären auch bei dieser Variante grundsätzliche, insbesondere technische Fragen zu klären.  
 
Zur Information der LübeckCard-Berechtigten soll im ersten Umsetzungsschritt ein farbiger 
dreimal gefalteter Flyer erstellt werden, in dem alle Infos über Anspruchsberechtigung, 
Ausgabestellen und Ermäßigungsangebote enthalten sind.  
Eine ausführliche Auflistung aller Angebote mit allen wichtigen Informationen soll zudem 
online auf der Lübeck-Seite als druckfähige Version eingestellt werden.  
Im zweiten Umsetzungsschritt soll dann eine ansprechende farbige Broschüre erstellt 
werden. 
 
Karte und Flyer müssen dabei so ansprechend gestaltet sein, dass sie Kinder, Jugendliche, 
Familien und Senioren gleichermaßen ansprechen. In diesem Zusammenhang ist im 
weiteren Vorgehen eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie des 
Seniorenbeirates vorgesehen. 
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Parallel zu den anderen Arbeiten im Rahmen der Umsetzung der LübeckCard wird in 
Zusammenarbeit mit dem Bereich Logistik, Statistik und Wahlen zurzeit eine beschränkte 
Ausschreibung hinsichtlich Layout und Satz sowie Druck von Karte und Flyer konkret 
vorbereitet. 
 
 
5. Gültigkeit der LübeckCard 
 
Die Gültigkeit der Lübeck-Card ist auf 1 Kalenderjahr festgelegt. Einvernehmen 
bestand darin, dass im jeweils aktuellen Jahr ein Stichtag festgelegt werden muss, 
an dem gleich eine weitere Karte für das folgende Kalenderjahr ausgestellt werden 
sollte bzw. eine Verlängerung erfolgen sollte, um unnötigen Verwaltungsaufwand zu 
vermeiden (z.B. ab dem vierten Quartal des jeweils gültigen Jahres). 
 
Hinsichtlich der Gültigkeit der LübeckCard könnte für bestimmte Personengruppen darüber 
nachgedacht werden, die Karte unbefristet auszugeben. Dies wäre zum Beispiel bei 
EmpfängerInnen von Grundsicherung im Alter denkbar, deren Einkommenssituation sich mit 
großer Wahrscheinlichkeit nicht ändern wird. Dies würde zu einer Vereinfachung führen und 
personelle Ressourcen sparen. 
 
 
6. Ausgabe der LübeckCard 
 
Der Lübeck-Pass (LP), der Senioren- und Freizeitpass (SFP) sowie die Familienkarte (FK) 
wurden bislang an nachfolgenden Stellen ausgegeben bzw. verkauft: 
 

• Stadtteilbüros (LP und SFP) 
• Bereich Soziale Sicherung (teilweise LP) 
• Museen (FK) 
• Welcome Center (SFP) 
• Rathaus (SFP) 
• Infothek Verwaltungszentrum Mühlentor (SFP) 
• Freie Wohlfahrtsverbände (SFP) 
• sowie diverse kleinere Verkaufsstellen (SFP) 

 
Ein Großteil der bisherigen Ausgabestellen des Senioren- und Freizeitpasses stehen für die 
LübeckCard wegen der erforderlichen Prüfung der Anspruchsberechtigung nicht mehr zur 
Verfügung. 
 
Es wurden bislang im Durchschnitt jährlich ca. 8 500 Lübeck-Pässe und Senioren- und 
Freizeitpässe ausgegeben. Zur durchschnittlichen Anzahl der Familienkarten folgender 
Hinweis aus dem Fachbereich 4: Eine Zahlenangabe, wie viele Familienkarten auf 
TouristInnen bzw. Einheimische entfallen, kann nicht vorgenommen werden. Außerdem ist 
auch keine Einschätzung möglich, wie viele Ermäßigungen über die LübeckCard 
hinzukommen würden. 
 
Die im Bürgerschaftsbeschluss vorgesehene Form der Ausgabe der LübeckCard mit 
Bescheiderteilung an alle Anspruchberechtigten lässt sich nicht umsetzen, da der weitaus 
größte Teil der Bescheide nicht in Lübeck versendet wird (siehe Anlage 2/ rechte Spalte). 
Nach Bescheiderteilung erfolgen nicht automatisch weitere persönliche Kontakte mit den 
betroffenen Personen, so dass auf diesem Weg ebenfalls keine verlässliche Ausgabe 
möglich ist.  
 
Vor dem Hintergrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes muss eine einheitliche Form der 
Ausgabe der LübeckCard gefunden werden. In der Arbeitsgruppe zur Umsetzung der 
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LübeckCard wurde daher vorgeschlagen, dass an Personen bei erstmaliger Antragstellung 
ein Merkblatt bzw. Info-Blatt mit Hinweis auf den Anspruch ausgegeben werden soll. 
Personen, die bereits im Leistungsbezug stehen, sollen im Rahmen des nächstfolgendes 
Bewilligungsbescheides durch einen Textbaustein im Bescheid auf den Anspruch auf eine 
LübeckCard hingewiesen werden. Zusätzlich würde die Möglichkeit bestehen, die Info-Blätter 
im Warte- bzw. Eingangsbereich der jeweils zuständigen Dienststellen  auszulegen. Die 
LübeckCard müsste dann von den Anspruchberechtigten nach Bescheiderteilung an noch zu 
benennenden Ausgabestellen abgeholt werden.  
 
Die Ausgabe der LübeckCard erfolgt am Beispiel des Jobcenters und des Bereiches Soziale 
Sicherung wie nachfolgend beschrieben:  
Nach dem Erscheinen des Kunden und der Prüfung der Identität wird der Fall im System 
aufgerufen. Dann erfolgt z.B. bei einem Mehrpersonenhaushalt eine Prüfung, welche 
Personen in der Bedarfsgemeinschaft Leistungen erhalten. Danach muss manuell eine 
LübeckCard pro anspruchsberechtigte Person ausgefüllt werden. Zudem wird der Info-Flyer 
ausgehändigt und allgemein über die LübeckCard informiert. Abschließend erfolgt die 
Erfassung der Ausgabe der Karten in einer Liste. In den Stadtteilbüros wäre der Ablauf 
vergleichbar. Lediglich die Prüfung der Anspruchsberechtigung könnte nicht über das 
System erfolgen und müsste durch Vorlage entsprechender Bewilligungsbescheide geprüft 
werden.  
 
Grundsätzlich ist diese Form der Ausgabe der LübeckCard, bei der die BürgerInnen sich 
nach Bescheiderteilung noch einmal aktiv auf den Weg machen müssen, zumutbar. 
In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass trotz der genannten Maßnahmen mit 
großer Wahrscheinlichkeit nicht alle anspruchsberechtigten Personen erreicht werden. 
Möglicherweise gerade auch Personen, für die die gesellschaftliche Teilhabe von besonderer 
Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang gewinnt die vorgesehene Ausgabe der 
LübeckCard im Ermessen durch MitarbeiterInnen freier und öffentlicher Träger der Alten-, 
Jugend- und sonstigen Sozialhilfe natürlich an Bedeutung. Diesbezüglich müssen Kriterien 
für Ermessensspielräume festgelegt werden. 
 
Die Ausgabe der LübeckCard muss aus o.g. Gründen neu geordnet werden. Vor diesem 
Hintergrund wurden die großen möglichen Ausgabestellen um eine Aussage und 
Einschätzung zur Umsetzung gebeten: 
 
Ausgabe der LübeckCard im Jobcenter (JC) 
(Hinweis: Im Jobcenter wurden bislang weder Lübeck-Pass noch Senioren- und Freizeitpass 
ausgegeben) 
 
„Die Aufgaben des JC sind im Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) abschließend 
geregelt; die Ausgabe der LübeckCard ist danach keine originäre Aufgabe des JC. Die 
Übernahme dieser Aufgabe für den vom JC betreuten Kundenkreis ist von der 
Trägerversammlung zu beschließen. Die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit wird 
davon abhängig sein, dass alle im Zusammenhang mit der Ausgabe der LübeckCard 
entstehenden Kosten von der Hansestadt Lübeck getragen werden.    
 
Vom JC werden ca. 28.000 Personen in 15.445 Bedarfsgemeinschaften leistungsrechtlich 
betreut. Die Leistungsbescheide werden zwar im JC erstellt; der Druck und der Versand 
erfolgen jedoch in der Regel zentral über die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Der 
Versand der LübeckCard mit den Leistungsbescheiden ist daher nicht möglich. 
 
Alternativ könnte in alle Leistungsbescheide ein Textbaustein aufgenommen werden, mit 
dem über die LübeckCard informiert wird. Außerdem könnte parallel allen KundInnen, die zur 
Antragstellung persönlich in den Eingangszonen vorsprechen, Informationsmaterial zur 
LübeckCard ausgehändigt werden.  
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Nach der Leistungsbewilligung können dann die KundInnen in den Eingangszonen zur 
Ausstellung einer LübeckCard vorsprechen. 
 
Der Personalaufwand für die Alternative lässt sich nur bedingt schätzen. Das bisherige 
Angebot ist insbesondere für Familien mit Kindern interessant. Aktuell werden ca. 4.800 
Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren betreut – ca. 15.300 Personen 
insgesamt. Legt man die Erfahrungen mit dem gesetzlichen Bildungspaket zugrunde, werden 
ca. 55 v. H. der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern das Angebot nutzen; ca. 8.400 
Personen. Unterstellt, dass auch ca. 20 v.H. der Alleinstehenden das Angebot nutzen 
werden, müssten ca. 10.000 LübeckCards jährlich ausgestellt werden.  
Für die Ausstellung von ca. 10.000 LübeckCards ergäbe sich ein Personalaufwand von ca. 
0,64 Vollzeitäquivalenten mit der Eingruppierung nach E 5.  
 
Geplant ist die LübeckCard für ein Kalenderjahr auszustellen. Diese Vorgabe wird den 
tatsächlichen Personaleinsatz schwierig gestalten, da die überwiegende Anzahl der Karten 
dann in den letzten Wochen des Jahres ausgestellt werden muss, so dass in dieser Zeit 
überproportional Personal zur Verfügung stehen muss.“   
 
Hinweis: Das zur Ausgabe für die Lübeck-Card im Jobcenter benötigte Personal muss dann 
zu 100 % von der HL bezahlt werden. Da es sich um eine freiwillige Aufgabe der HL 
außerhalb der Leistungen nach SGB II handelt, wird es keine gesetzliche Kostenbeteiligung 
des Bundes an den Personalkosten von 84,8% der Personal- und Sachkosten geben. 
 
Ausgabe der LübeckCard im Bereich 2.500 Soziale Sicherung 
 
„Der Bereich Soziale Sicherung stellt für ihre Anspruchsberechtigten die Ausgabe der 
Lübeck Card sicher.“ 
 
Ausgabe der LübeckCard im Fachbereich 4 
 

Der Fachbereich 4 stellt für die Empfänger von Jugendhilfeleistungen des Bereichs 
Familienhilfe die Ausgabe der LübeckCard sicher. Des Weiteren weist der Fachbereich auf 
folgenden Punkt hin: Eine Ausgabe in den Museen direkt ist im derzeitigen Stadium nicht 
vorzusehen, weil es angesichts der jetzt gewählten Konstellation kaum vorstellbar ist, dass 
für eine Familienermäßigung an einer Museumskasse eine LübeckCard gekauft werden wird. 

 
Ausgabe der LübeckCard in den Stadtteilbüros 
 
„Der Fachbereich 3 ist grundsätzlich bereit, die Ausgabe und den Verkauf der LübeckCard in 
den verbleibenden Stadtteilbüros zu übernehmen, allerdings mit der Maßgabe, dass sich das 
langfristig nur auf 2 Standorte beziehen kann und auch nur für die Fälle gilt, in denen mit der 
eigenen Einwohnersoftware ohne weitere Recherche die Berechtigung geprüft werden kann. 
 
Hinsichtlich der Form der LübeckCard als personalisierte Karte aus kartoniertem Papier ist 
anzumerken, dass die künftige Ausgabe bzw. der Verkauf durch die manuelle Ausstellung 
mit Mehrarbeit verbunden wäre. Bisher war der Druck des Lübeck-Passes aus der 
Fachsoftware als Spezialausweis möglich und Kontrollmechanismen in der Fachsoftware 
hinterlegt. Die Ausgabe der Lübeck-Pässe und der Verkauf der Senioren- und Freizeitpässe 
erfolgte in der Vergangenheit ohne dass der Aufwand in irgendeiner Weise zwischen den 
Fachbereichen ausgeglichen worden wäre. Im Zuge der Doppik wäre eine interne 
Leistungsabrechnung zu prüfen.“  
 
Hinsichtlich der möglichen Ausgabestellen besteht noch erheblicher Klärungsbedarf. Die 
Prüfung weiterer möglicher Ausgabestellen steht noch aus. Die Klärung wird auch dadurch 
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erschwert, dass kaum eingeschätzt werden kann, wie stark das neue Angebot der 
LübeckCard tatsächlich nachgefragt werden wird. 
 
 
7. Weiteres Vorgehen 
 
Momentan werden parallel verschiedenste Punkte hinsichtlich der komplexen Umsetzung 
der LübeckCard bearbeitet bzw. vorbereitet (die Aufzählung ist nicht abschließend): 
 

• Weiterführung der Arbeitsgespräche mit internen und externen Partnern 
• Weitere Prüfung der möglichen Ausgabestellen und Vorbereitung der Auslieferung 

von LübeckCards und Flyern an die Ausgabestellen 
• Klärung der nichtstädtischen Ermäßigungsangebote und der Angebote aus dem 

Fachbereich 4  
• Entwicklung von Ideen für das Layout der LübeckCard unter Beteiligung von Kindern 

und Jugendliche und Seniorenbeirat und Sicherstellung der Personalisierung der 
LübeckCard 

• Vorbereitung und  Durchführung der beschränkten Ausschreibung von endgültigem 
Layout, Satz und Druck der LübeckCard und Flyer in Zusammenarbeit mit dem 
Bereich Logistik, Statistik und Wahlen  

• Inhaltliche Gestaltung und Layout des Flyers und Vorbereitung der online-Darstellung 
der Ermäßigungsangebote mit allen wichtigen Informationen 

• Klärung der Rahmenbedingungen für den Verkauf der Karte (Kassenführung, 
Abrechnungsmodus etc.) und Umgang mit den Einnahmen 

• Klärung der Bedingungen und Spielräume für die Ausgabe der LübeckCard im 
Ermessen 

• Öffentlichkeitsarbeit 
• Vorbereitung und Einleitung der weiteren Schritte (Evaluation des 2jährigen 

Probelaufes, Vorbereitung der 2. Umsetzungsstufe, Prüfung LübeckCard als digitale 
Scheckkarte, Vorbereitung Broschüre mit den Informationen zu den 
Ermäßigungsangeboten) 

 
Bei einer zeitnahen Klärung der wichtigsten Punkte könnte im II. Quartal 2015 mit der 
Umsetzung der ersten Stufe begonnen und die LübeckCard eingeführt werden.  
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LübeckCard - Anspruchsberechtigte und mögliche Ausgabestellen Anlage 2

Anspruchsberechtigte
Zahl der 

Anspruchs-
berechtigten

Ausgabestellen Anmerkungen

Kostenlose Ausgabe an Lübecker BügerInnen (Einkommensabhängig u.a.)

1. EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (ALG II) 28.059
Jobcenter? 

Stadtteilbüros?
Bescheidversendung 

aus Nürnberg

2.

EmpfängerInnen von Hilfe zum Lebensunterhalt und 
Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung nach 
dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

5.270
HL Bereich Soziale 

Sicherung

3.

EmpfängerInnen sonstiger bedürftigkeitsabhängiger Leistungen gem. 
SGB XII (ambulante und stationäre Eingliederungshilfe, ambulante und 
stationäre Hilfe zur Pflege etc.)

5.335
HL Bereich Soziale 

Sicherung

4. EmpfängerInnen von Wohngeld 7.100
HL Bereich Soziale 

Sicherung

5.
EmpfängerInnen der Grundleistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

1.000
HL Bereich Soziale 

Sicherung

6. SchülerInnen, die BAföG-Leistungen beziehen 1.200
HL Soziale Sicherung 

Stadtteilbüros?
Bescheidversendung 

aus Kiel

7. Studierende mit Studienort Lübeck, die BAföG-Leistungen beziehen 
(Schätzwert, es liegt nur die Gesamtzahl der neg. u. pos. Bescheide vor/ 1091)

1000
Studentenwerk Kiel? 

ASTA? Stadtteilbüros?
Bescheiderteilung 

Studentenwerk Kiel

8. EmpfängerInnen von  BAB 750 Stadtteilbüros?
Bescheiderteilung 

Bundesagentur f. A.

9. EmpfängerInnen von Kinderzuschlag (es liegt nur die Zahl der Familien vor) 200 Stadtteilbüros?
Bescheiderteilung aus 

Bad Oldesloe

Stand 02.02.15
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LübeckCard - Anspruchsberechtigte und mögliche Ausgabestellen Anlage 2

Anspruchsberechtigte
Zahl der 

Anspruchs-
berechtigten

Ausgabestellen Anmerkungen

Kostenlose Ausgabe an Lübecker BürgerInnen (Einkommensabhängig u.a. ) Fortsetzung

10. EmpfängerInnen von Kinder- und Jugendhilfe (Summe aus Anzahl der Kinder 1300 

und Familien 600)
1900 Fachbereich 4

11. Bundesfreiwilligendienstleistende 101 Träger?

12.
Angehörige des Freiwilligen Sozialen Jahres und Freiwilligen 
Ökologischen Jahres (es liegt nur die Gesamtzahl für S-H vor/ ca. 1600)

kann nicht 
benannt werden Träger?

13. InhaberInnen der Ehrenamtscard (unabhängig vom Einkommen) 650 Träger?

14. InhaberInnen der Juleica (unabhängig vom Einkommen) 250 Jugendring?

Verkauf an Lübecker BürgerInnen (Einkommensunabhängig )

15. Erwachsene/r mit eigenem/n minderjährigen Kind/ern 
keine 
Einschätzung 
möglich

Stadtteilbüros? Rathaus?  
Museen? VZM? 

Welcomecenter LTM? 

16. Personen ab 65 Jahre
keine 
Einschätzung 
möglich

Stadtteilbüros? Rathaus?  
Museen? VZM? 

Welcomecenter LTM? 

Kostenlose Ausgabe an Lübecker BürgerInnen im Ermessen (Einkommensunabhängig )

17.

Personen, bei denen MA  Freier und öffentlicher Träger der Alten-, 
Jugend- und sonstigen Sozialhilfe einen Bedarf feststellen (analog 
Bildungsfonds)

keine 
Einschätzung 
möglich

freie und öffentliche 
Träger

Summe 52.815

Stand 02.02.15
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